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An die Mitglieder 

des Kantonsrates 

Herisau, 14. Mai 2014 / aje 

1040.200 

Büro des Kantonsrates, Wahl Amtsdauer 2014/2015; Wahlbestimmungen und Wahlanträge 

 

 

Sehr geehrte Damen Kantonsrätinnen 

Sehr geehrte Herren Kantonsräte 

 

 

Anlässlich der ersten Kantonsratssitzung des Amtsjahres 2014/2015 vom 16. Juni 2014 wird das Büro des 

Kantonsrates für die Amtsdauer 2014/2015 bestellt. Wahlbehörde ist gemäss Art. 73 Abs. 1 lit. a der Kantons-

verfassung (bGS 111.1) der Kantonsrat. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. 

 

Nach Art. 4 der Geschäftsordnung des Kantonsrates (bGS 141.2) besteht das Büro aus der Ratspräsidentin 

oder dem Ratspräsidenten, einer ersten Vizepräsidentin oder einem ersten Vizepräsidenten, einer zweiten 

Vizepräsidentin oder einem zweiten Vizepräsidenten. Die Ratspräsidentin oder der Ratspräsident sowie die 

erste und zweite Vizepräsidentin oder der erste und zweite Vizepräsident dürfen nicht alle der gleichen Partei 

angehören oder parteiunabhängig sein. Eine sofortige Wiederwahl für die gleiche Funktion ist nicht zulässig. 

 

Die Ratschreiberin oder der Ratschreiber ist von Amtes wegen Mitglied des Büros. Sie oder er nimmt beratend 

an den Sitzungen teil und führt das Aktuariat. 

 

Hiermit unterbreiten wir Ihnen die Wahlvorschläge für die Amtsdauer 2014/2015: 

 

Präsident Rohner René, Grub, FDP.Die Liberalen 

1. Vizepräsidentin Rütsche Ursula, Herisau, CVP 

2. Vizepräsident Gut Peter, Walzenhausen, pu 

 

 

Im Namen des Büros des Kantonsrates 

 

sign. Roger Nobs 

 

Roger Nobs, Ratschreiber 


